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Einladung zur Gläubigerversammlung der Anleihensgläubiger
der durch die SIG Holding AG emittierte 2,125% Anleihe 2005–2011 von 
CHF 150'000'000 fällig am 7. Oktober 2011
(Valorennummer: 2.270.730 / ISIN: CH0022707308) («Anleihe»)

Ort: In den Räumlichkeiten von Pestalozzi Lachenal Patry, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich
Datum/Zeit: 27. Juni 2007 um 11.00 Uhr

Beverage Packaging Holdings (Luxembourg) III S.à r.l., Luxembourg (vor der Umfirmierung Rank
Holdings III S.à r.l.) («Beverage Packaging»), welche zur Zeit mehr als 5% des sich in Umlauf
befindlichen Kapitals der Anleihe hält, hat die Emittentin SIG Holding AG («SIG»), Laufengasse
18, 8212 Neuhausen am Rheinfall gemäss Art. 1165 Abs. 2 OR aufgefordert, eine Gläubigerver-
sammlung der Anleihensgläubiger einzuberufen. Beverage Packaging stellt den Antrag, die vor-
zeitige Rückzahlung der Anleihe zu beschliessen (vgl. dazu mehr unter Traktanden der Gläubi-
gerversammlung).

Das Begehren von Beverage Packaging hat den folgenden Hintergrund:
Am 30. April 2007 hat die Rank Group Holdings Limited ein öffentliches Kaufangebot («Ange-
bot») auf alle Anleihen gemacht. Die Angebotsbedingungen wurden im Information Memoran-
dum vom 30. April 2007 festgehalten («Information Memorandum»). 
Das Angebot endete am 11. Mai 2007 und wurde am 16. Mai 2007 abgewickelt. Vor der Ab-
wicklung hat die Rank Group Holdings Limited sowohl das Erwerbsrecht über die angedienten
Anleihen als auch die Pflichten aus dem Angebot auf die Beverage Packaging übertragen. Letz-
tere hält nach der Abwicklung des Angebots 95,70% des sich in Umlauf befindlichen Kapitals
der Anleihe.
Basierend auf dem Begehren von Beverage Packaging und den oben aufgeführten Tatsachen,
hat der Verwaltungsrat der SIG beschlossen, eine Gläubigerversammlung der Anleihensgläubi-
ger einzuberufen. Folgende Traktanden mit folgenden Anträgen sollen dabei behandelt werden:

Traktanden der Gläubigerversammlung
1. Wahl des Vorsitzenden der Gläubigerversammlung

Es wird beantragt, ein an der Gläubigerversammlung vorgeschlagener Rechtsanwalt von 
Pestalozzi Lachenal Patry, Zürich zum Vorsitzenden der Gläubigerversammlung zu wählen. 

2. Vorzeitige Rückzahlung der Anleihen 
Es wird beantragt, die Anleihe vorzeitig zum Preis von 100,5% zurück zu zahlen, wobei die
vorzeitige Rückzahlung innert 5 Arbeitstagen, nachdem die Genehmigung des Beschlusses
der Gläubigerversammlung über die vorzeitige Rückzahlung durch die zuständige kantonale
Instanz in Rechtskraft erwachsen ist (res judicata), erfolgt. 

Begründung für die Gläubigerversammlung
Wie im Information Memorandum beschrieben, hat die Rank Gruppe die Übernahme von SIG
zu einem grossen Teil fremdfinanziert. Im Zusammenhang mit dieser Fremdfinanzierung wird SIG
und deren Tochtergesellschaften («SIG Gruppe») zu gegebenem Zeitpunkt Eventualverbindlich-
keiten eingehen. Die Verschuldung der SIG Gruppe wird zu diesem Zeitpunkt wesentlich höher
sein als die maximale Verschuldung der SIG Gruppe zum Zeitpunkt der Ausgabe der Anleihe und
danach, und das Kreditrisiko der Anleihensgläubiger wird entsprechend grösser werden. Auf-
grund dieser Umstände sollen die Anleihensgläubiger die Gelegenheit erhalten, die vorzeitige
Rückzahlung der Anleihe zu beschliessen.

Teilnahme an der Gläubigerversammlung
Ausschliesslich Anleihensgläubiger oder deren Vertreter werden zu der Gläubigerversammlung
zugelassen. Jeder Anleihensgläubiger muss eine schriftliche Bestätigung seiner Depotbank über
die Höhe des durch ihn bei der Depotbank gehaltenen Anleihenskapitals vorweisen. Darin muss
die Depotbank bestätigen, dass das ausgewiesene Anleihenskapital vom Datum der Bestätigung
bis nach Durchführung der Gläubigerversammlung vom Anleihensgläubiger nicht veräussert
werden kann bzw. von der Depotbank gesperrt ist. Vertreter von Anleihensgläubigern müssen
die Bankbestätigung und das Original der schriftlichen Vollmacht vorweisen, welche sie berech-
tigt, den Anleihensgläubiger an der Gläubigerversammlung zu vertreten. Auf Aufforderung der
an der Gläubigerversammlung anwesenden Urkundsperson müssen sich Anleihensgläubiger so-
wie deren Bevollmächtigte gegenüber der Urkundsperson ausweisen können.

Neuhausen am Rheinfall
Datum: 11. Juni 2007

SIG Holding AG 
Im Namen des Verwaltungsrats
Thomas Degnan, Präsident Jakob Höhn, Vizepräsident
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